




des l\Jobelpreisträgers Heinrich Bölls durch einen anderen Schriftsteller, 
Eckard Henscheid, ging. Trotz der bis heute umstrittenen Beurteilung des 
Werks von Beuys in der Öffentlichkeit und der gemeinsamen Standpunkte 
von Böll und Beuys bezüglich mancher öffentlich geführter -gerade poli­
tischer - Auseinandersetzungen ist mir ein vergleichbarer Fall aber bisher 
nicht bekannt. Es bleibt also hier bei zwei Fallgruppen. 

Zum ersten Bereich "Eigentumsschutz" möchte ich als pars pro toto den 
"Fetteckenfall" nennen, den ich selber leidvoll erlebt sowie an anderer SteI­
le beschrieben l4 habe und der die Problematik des Badewannenfalls mit 
durchaus anderen juristischen Besonderheiten aufgreift. Die Gemeinsamkeit 
der beiden Fälle liegt in dem Umstand, dass es sich um Reinigungsaktionen 
handelte, bei denen sich die Akteure in Unkenntnis über die Eigenschaft des 
jeweiligen Objektes als Kunstwerk befanden, die Erweiterungen des Kunst­
begriffes also einerseits nicht hinreichend nachvollzogen, anderseits selber 
Kreativität entwickelten, allerdings in unerwünschter Weise. Im zweiten Fall 
ging es um die Zerstörung einer Fettecke durch Hausarbeiter - männliche, 
keiner Putzfrau, wie immer kolportiert wird -, die Beuys in dem Raum 
der Kunstakademie Düsseldorf, der ihm in dem Vergleich nach seiner Kün­
digung zugesprochen worden war, in einer Wandecke angebracht hatte. 
Auch dieser Prozess endete mit der Zahlung einer Schadensersatzsumme 
durch Vergleich. 

Zum zweiten Bereich "Urheberrechtsschutz" ist die recht aktuelle Ausein­
andersetzung 'S um einen Teil der bekannten Installation "Straßenbahnhal­
testelle", die unter anderem auf der Biennale Venedig 1976 gezeigt wurde, 
beispielhaft zu nennen, weil sich der Fall auf ein Handeln von Beuys wäh­
rend seiner Tätigkeit als Lehrender und zugleich als ausübender Künstler 
bezieht. Hier zeigt sich der untrennbare Zusammenhang zwischen Kunst­
ausübung und Lehre, ähnlich dem wissenschaftlichen Dualismus von For­
schung und Lehre. Es ging darum, dass Beuys während seiner Lehrtätigkeit 
an der Kunstakademie Düsseldorf bereits im Sommersemester 1963 in die 
Arbeit einer damals 18-jährigen Studentin - bei dieser Arbeit handelte es 
sich um einen Kopf aus Ton - in der Weise eingegriffen haben soll, dass er 
den Mund der Plastik etwas geöffnet und die Mundwinkel leicht nach oben 
gezogen habe. Der von Beuys mitgenommene Kopf soll im Original sowie 
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in Abgüssen sowohl isoliert vorhanden als auch Bestandteil der "Straßen­
bahnhaltestelle" und der weiteren Installation "Palazzo Regale" geworden 
sein. Die damalige Studentin. heute Künstlerin, wollte fast vier Jahrzehnte 
später als Miturheberin des Kopfes angesehen werden, wobei ich das nicht 
unkomplizierte Klagebegehren im Einzelnen hier aus Zeitgründen nicht wie­
dergeben kann '6 . Die Klage wurde in zwei Instanzen abgewiesen. 

2. Außergerichtliche Auseinandersetzungen mit rechtlichen Hintergründen 

Soweit zu den Fällen, die vor Gericht gelandet und auch relativ bekannt 
geworden sind. Weniger erörtert, aber alles andere als minder interessant, 
sind künstlerische oder kunstbezogene Aktivitäten, die ebenfalls rechtliche 
Fragen und Probleme enthalten bzw. zur Folge haben, aber nicht zu gericht­
lichen Auseinandersetzungen führten. Beschäftigt man sich mit Leben und 
Werk von Beuys, stößt man hier auf eine Fülle von Material, das weitgehend 
noch der Sichtung und Analyse harrt. Ich beschränke mich auf drei markan­
te Beispiele aus unterschiedlichen Zeitabschnitten und Tätigkeitsfeldern. 

Das erste Beispiel bezieht sich auf die Tätigkeit von Beuys als Künstler und 
Hochschullehrer, lange bevor der oben erwähnte "Rausschmiss" und Pro­
zess in Rede stand. Es geht um die Fluxus-Veranstaltung am 20. Juli 1964 im 
Auditorium Maximum der RWTH Aachen, die sowohl im Werkverzeichnis 
von Beuys eine wichtige Rolle spielt '7 als auch Eingang in seine Personal­
akte gefunden hat. Beuys hatte bereits Erfahrungen mit der Vorbereitung 
und Durchführung solcher Aktionen in staatlichen Hochschulen gewonnen, 
nachdem er in "seiner" Hochschule, der Kunstakademie Düsseldorf, seine 
insgesamt erste Fluxus-Veranstaltung am 2.2.63 in deren Aula durchgeführt 
hatte 'B Nun ging es um ein prekäres Datum, nämlich die 20. Wiederkehr 
des 20. Juli 1944, also des Attentats auf Hitler und der damit verbundenen 
Verfolgungen und Opfer. Als Fluxus-Veranstaltung ist die inhaltliche Ver­
bindung zu diesem Gedenken bis heute nur mit Schwierigkeiten "festzu­
machen". Jedenfalls war nicht nur den Akteuren, sondern auch dem AStA 
und dem Rektor der RWTH Aachen zum Zeitpunkt der Veranstaltung der 
mindestens zeitliche Zusammenhang mit diesem Tag bewusst. Es ist hier 
nicht der Platz, den Verlauf der Aktion mit seinen gegenseitigen Provokati­
onen, Tumulten und der an Beuys begangenen Körperverletzung, also die 
blutende Nase, nachzuzeichnen. Dennoch ist schon bei dieser rudimentä­
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ren Darstellung offensichtlich, dass ein Zusammenhang mit Rechtsfragen 

verschiedener Rechtsgebiete besteht, z.B. des Hochschulrechts, des Ord­
nungsrechts und des Strafrechts. Als administratives Nachspiel gab es unter 
anderem die Aufforder-ung des Regierungspräsidenten Düsseldorf in seiner 
Eigenschaft als Kurator- der- Kunstakademie an den damaligen Direktor der 
Hochschule, Hans Schwippert. einen ausführlichen Bericht zu erstatten, der 
an den Kultusminister- gehen sollte. Schwippert kam dieser Weisung mit der 
deutlichen Tendenz nach, Beuys als Künstler und Hochschullehr-er- zu schüt­
zen und zu halten. Beuys selber hat den Bericht durch eine von Schwippert 
angeforderte mehrseitige maschinengeschriebene Stellungnahme mit deut­
lichen Bezügen zum 20. Juli und zur christlichen Mission Europas unterstützt 
und ergänzt. Der erste markante "Fall Beuys" ging glimpflich ab, nicht zu­
letzt durch seine verwaltungsmäßige Abwicklung in Form "schlicht hoheit­
licher Tätigkeit" mit noch einmal gelungenem Zusammenwirken zwischen 
Hochschulleitung und Beuys.19 

Das zweite Beispiel, das sich auf eine ganz andere, nämlich zivilrechtliehe 
und geschäftsmäßige, aber keineswegs mar-ginale Wirklichkeit des Künstlers 
bezieht, ist der- Vertrag, den Beuys mit dem Sammler Karl Ströher im Juni 
1969 geschlossen hat und in dem es unter anderem heißt:20 "Herr Beuys, 
Professor an der Kunstakademie Düsseldorf, ist schaffender Künstler. Er hat 
den Wunsch, dass der wesentliche Teil seiner Wer-ke geschlossen erhalten 
bleibt und der- interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Herr 
Ströher, Sammler- moderner Kunst, hat den Wunsch, die von Herrn Beuys 
geschaffenen Werke in seine Sammlung aufzunehmen und ist gleichzeitig 
bereit, den Wunsch von Herrn Beuys auf geschlossene Erhaltung des we­
sentlichen Teiles seiner Wer-ke sowie diese Wer-ke der- Öffentlichkeit zu­
gänglich zu machen, zu ver-wir-klichen. Zu diesem Zweck ver-einbaren beide 
Partner folgendes: I. Herr Beuys übereignet hiermit seine sämtlichen von 
ihm geschaffenen und ihm gehörigen Kunstwerke jeglicher Art an Herrn 
Ströher...... Herr Beuys über-tr-ägt Herrn Ströher an jedem einzelnen ver-­
kauften Kunstwer-k das ausschließliche Nutzungsrecht, insbesonder-e das 
Recht zur Vervielfältigung, Ver-br-eitung und Ausstellung der Kunstwer-ke.... 
HerT Beuys wird Herrn Ströher die Übereignung aller zukünftig von ihm ge­
schaffenen Kunstwerke jeglicher Art gegen Erstattung der nachgewiesenen 
Materialkosten anbieten ....." Ende der natür-lich unvollständigen Zitate. 
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Das dritte - wiederum andersgeartete Beispiel - betrifft die deutliche Par­
teinahme von Beuys für den "Sprayer von Zürich", Harald Naegeli, der 
-anonym und für die Hauseigentümer unfreiwillig- etliche Baulichkeiten in 
Zürich mit seinen Sprayzeichnungen versehen hatte und zu einer empfInd­
lichen Strafe wegen Sachbeschädigung in einer Vielzahl von Fällen verurteilt 
wurde. Beuys richtete unter anderem im April 1982 in Form eines offenen 
Briefes einen Appell an die Menschenrechtskommission in Straßburg, in 
dem er den Vorwurf der Sachbeschädigung zurückwies und das Vorgehen 
der Behörden als Unterdrückung von Information und Möglichkeiten der 
Bewusstseinsbildung kennzeichnete. 2: 

3. Thesen und Stellungnahmen von Beuys mit rechtlicher Bedeutung 

Den bei meiner Fragestellung wichtigsten, aber auch schwierigsten Teil 
machen die Thesen, Behauptungen, Argumente und Stellungnahmen von 
Beuys aus, denen man auch rechtliche Bedeutung zumessen könnte. Beuys 
gilt, wie kaum ein Künstler sonst, als derjenige, der die programmatische 
öffentliche Rede zu seiner Aufgabe gemacht hat. 22 Die Schwierigkeiten bei 
der Beurteilung dieser Seite von Beuys erwachsen daraus, dass er sich nicht 
- und man muss sagen, natürlich nicht - an den Juristischen Sprachgebrauch 
und die juristische Logik hält, sich nicht einmal an diesen Kategorien ori­
entiert, sondern sein eigenes Weltbild als Künstler mit der ihm eigenen 
Sprache entwickelt und sich situationsbezogen verhält und äußert. "Ich 
denke sowieso mit dem Knie"2J, hat er selber dies pointiert ausgedrückt. 
Der Jurist würde eine solche Formulierung nicht wagen, sich allenfalls ver­
schämt auf Judiz und Vorverständnis mit deren nicht zu unterschätzender 
Bedeutung für die Rechtsfindung berufen. Nun sind wir an dieser Stelle 
meiner Betrachtungen noch nicht bei den Wertungen, dazu komme ich 
gleich, sondern erst dabei, einen Überblick über die Äußerungen von Beuys 
zu gewinnen. Dies ist bereits schwierig genug. Im Mittelpunkt steht, was 
Beuys zum erweiterten Kunstbegriff, der sozialen Plastik, zum Recht, zu 
Begriffen wie Autonomie, direkte Demokratie und dem sozialen Organis­
mus sowie zur Bedeutung des künstlerischen Denkens und Handeins in der 
Gesellschaft gesagt hat. Ich muss hier stark verkürzen, vergröbern und ver­
einfachen, indem ich mich auf drei Zitate beschränke. Bedeutsam ist, dass 
man solche Zitate weder vom Werk, noch von der Lehrtätigkeit und damit 
auch nicht von den Aktionen des Künstlers einschließlich der damit verbun­
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denen Rechtsstreitigkeiten - also z.B. dem Prozess nach seiner Kündigung
 
- isolieren darf, das eine bedingt das andere. Für den Juristen ist dabei der
 
Beitrag "Kunst und Staat" von Joseph Beuys besonders aussagekräftig, der
 
aus der Tagung Kunst und Recht der Bitburger Gespräche vom Januar 1978
 
stammt und in guter juristischer Gesellschaft zwischen zwei Beiträgen der
 
Verfassungsrechtier Ulrich Scheuner und Wolfgang Knies nachzulesen ist. 24
 

Dort beginnt Beuys mit den Worten:
 
"Wir sind nicht gezwungen bei den Momenten stehenzubleiben, die in den
 
jetzigen vorgegebenen politischen Systemen dem Geistesleben Freiräume
 
besorgen, in denen die Kunst ihre Narrenfreiheit ausspielen darf, wodurch
 
sie, wie Herr Professor Scheuner heute gezeigt hat. in die Isolation hinein­

getrieben wird, denn mit dem erweiterten Kunstbegriff können wir den
 
Durchbruch bald erzielen.
 
Dieser erweiterte Kunstbegriff ist in der Lage, den schlimmen Mangeler­

scheinungen der Systeme des Ostens und des Westens, dem staatsbüro­

kratischen Kapitalismus und dem privatkapitalistischen Wirtschaftssystem
 
eine evolutionäre Alternative entgegenzusetzen, die die Kunst zum Wirt­

schaftsbegriff und den Wirtschaftsbegriff zur Kunst erweitert."
 

Später heißt es: 25
 

"Mit der Erweiterung des Kunstbegriffs, der ein anthropologischer ist. weil
 
er sich auf die Fähigkeit aller Menschen bezieht und sich zugleich als der auf
 
der Höhe der Zeit stehende Begriff der Arbeit herausstellt, ist die Isolation
 
durch den traditionellen Kunstbegriff und den reduktionistischen moder­

nen Kunstbetrieb durchbrochen und Kunst als soziale Plastik oder soziale
 
Architektur unter gleichzeitiger Erweiterung des Ökonomiebegriffs wie ein
 
Lebewesen an allen Arbeitsplätzen dabei. Kunst und Wirtschaft sind inte­

griert. Schulen und Universitäten, die kulturellen Einrichtungen im Ganzen,
 
sind freie Unternehmen der Wirtschaft zur Produktion von Fähigkeitsgü­

tern. Dürfen diese Unternehmen verstaatlicht sein wie heute in den kapi­

talistischen Systemen des Westens und des Ostens? Eine Rechtsfrage. Eine
 
Frage der Demokratie.
 

Beuys fäh rt weiter unten fort: 26
 

"Wenn hier von einem erweiterten Kunstbegriff gesprochen wird, in dem
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die Frage nach dem Freiheitswesen des Menschen im Mittelpunkt steht, so 
ist damit nichts Unwirklicheres angesprochen als das, was heute in jedem 
einzelnen lebendige Wirklichkeit ist: selbst formen zu wollen im Sinne der 
Selbstbestimmung, eine Intention in der das Formprinzip Kunst wirksam ist, 
selbstverantwortlich handelnd, Entfremdung aufhebend, arbeiten zu wol­
len. Organisatorisch heißt das Selbstverwaltung." Soweit diese Zitate. 

111. Beuys als Künstler. der das Recht braucht 

Kommen wir nun zu dem Versuch von Schlussfolgerungen und wenden wir 
uns dabei zunächst dem Recht in seiner Schutzfunktion zu. Hier kann man 
auf die von mir genannten prozessualen und außerprozessualen Beispie­
le zurückgreifen. Markant ist etwa der teilweise zitierie Vertrag mit dem 
Sammler StrÖher. An dieser Stelle ist aufgrund solcher Auszüge natürlich 
keine umfassende rechtliche Beurieilung eines derartigen Vertrages mög­
lich. Sie ist hier auch nicht nötig. Es reicht die Bestätigung, dass der Künstler 
das Recht braucht und gleichermaßen auf gute Rechtsberatung angewiesen 
ist, wie er selber in die Lage versetzt werden sollte, wenigstens die richtigen 
Fragen zu stellen und ein Problembewusstsein zu entwickeln. Letzteres ist 
eines der Anliegen des Zentrums für Kunstmanagement und seiner Ange­
bote. Unterstützt man die Künstler hier nicht "im Vorfeld". so sind sie auf 
"Nachbesserungen" und ihre Fähigkeiten als "Meister im Unterlaufen" der 
bestehenden rechtlichen Vorgaben angewiesen, z. B. indem trotz einer in 
solcher Weise eingegangenen exklusiven Bindung an einen Vertragspartner 
Kunstwerke an Dritte verkauft werden. Dies soll zwar vorkommen. dürfte 
auf Dauer aber weder Künstler noch Juristen befriedigen. 

Sie können diesen Gesichtspunkt der Schutzfunktion getrost auf die ande­
ren Beispiele beziehen, die ich genannt habe, selbst auf den Prozess nach 
der fristlosen Kündigung. Immerhin gab es in dessen Verlauf mehr als nur 
Bedenken bis zum Bundesarbeitsgericht dahingehend, ob das Fehlverhalten 
von Beuys im rechtlichen Sinn für eine fristlose Kündigung ausgereicht oder 
nur für eine weniger einschneidende Maßnahme getaugt hatte27

, sich also 
die Frage des Rechtsschutzes im konkreten Fall durchaus und massiv stellte. 
Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang die damals - im 
Gegensatz zu heute - alles andere als gesicherte Beschluss- und Rechtsla­
ge hinsichtlich der Aufnahme- und Auswahlverfahren für die Studiengänge 
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an der Kunstakademie Düsseldorf28 Damals war dies alles noch im Fluss, 
auch auf dieser hochschulrechtlichen Seite gab es Fluxus. Das für Beuys in 
diesem Zusammenhang sprechende Argument, auf das sich insbesondere 
das Bundesarbeitsgericht gestützt hatte, besteht darin, dass er zwar bei 
seinen Mitteln überzog - das kann man unter Juristen29 heute wie damals 
als unstreitig ansehen -, aber durchaus geltend machen konnte, dass sich 
seine Überlegungen zur Aufnahme und zum Studium damals noch im Dis­
kussionsprozess befanden und ihnen gegenüber keine eindeutig entgegen­
stehende Rechtslage bestand. Rechtswidrig waren also seine Mittel, nicht 
unbedingt seine Ziele und inhaltlichen Standpunkte. Hier spiegelt sich auch 
die Verbindung zwischen Hochschul- und Arbeitsrecht wider. Die Debatte 
wurde damals zwar oft - auch von Beuys und seinen Anhängern - unter 
dem irreführenden Stichwort "Numerus c1ausus" geführt. Dies ist deshalb 
zu beanstanden, weil es weniger um objektive Kapazitätsberechnungen und 
die Festsetzung von Höchstzahlen ging, sondern vielmehr um die Richtig­
keit und Angemessenheit von Kriterien sowie das adäquate Verfahren für 
die Ermittlung der notwendigen künstlerischen Eignung. Ist der Studien be­
werber geeignet? - nicht: ist ein Platz für ihn da? war damals wie heute die 
entscheidende Frage, obwohl es natürlich einen inneren Zusammenhang 
dieser beiden Fragen gibt. Es ist Beuys dabei in der Tat zu Gute zu halten, 
dass auch bei dieser spezifischeren Fragestellung wesentliche und zu beach­
tende Grundrechte der Bewerber bestehen und dass man über die damit 
verbundenen Entscheidungsprozesse und Maßstäbe trefflich streiten kann. 
Zusammenfassend gesagt: Beuys hat sich durch seine Sekretariats-Aktio­
nen ins Unrecht gesetzt. er war es aber nicht von Anfang an und auch nicht 
im Hinblick auf alle Argumente. 

IV. Beuys als Künstler, der gegen das Recht kämpft 

Damit ist der Kündigungsfall gleichzeitig ein klares Beispiel für den zweiten 
Bereich, in dem sich der Künstler in der Gegnerschaft zum positiven Recht 
sieht oder selber in eine solche stellt. Indem Beuys sich auf "höheres" Recht 
beruft, macht er deutlich, dass er diese Gegnerschaft durchaus erkennt, 
aber nicht akzeptiert. Er wendet sich vom positiven Recht ab und nimmt 
naturrechtliche Positionen ein. Dies nach dem l'1otto: Der Zweck heiligt die 
Mittel, oder: wenn das gegenwärtige Recht meine Positionen nicht stützt, 
steht es mir als Hindernis entgegen. "Jungs, das gewinn ich. Das dauert nur 
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sieben Jahre" soll Beuys zu Beginn des Prozesses gesagt haben. JO Der be­

sonnene Jurist rät von einer solchen rigorosen und revolutionären Haltung 
ab, und auch der Ausgang des Kündigungsschutzprozesses zeigt, dass sie im 
Ergebnis allenfalls Teilerfolge oder Pyrrhussiege mit sich bringt. Beuys hatte 
zwar mit dem Vergleich einen einigermaßen eleganten Abgang, aber es 
war ein AbgangJ1 

, der gleichermaßen vorzeitig und endgültig erfolgte, denn 
seine Ausflüge nach Wien und die Gründung der FIU (Freie Internationale 
Universität) bildeten im Vergleich zu seiner Lehrtätigkeit als Professor an 
der Kunstakademie Düsseldorf nur Nachspiele32 

Die Position des Kämpfers gegen die bestehende Rechtslage hat Beuys 
durchaus auch mit Dritten, für Dritte und von Dritten eingenommen bzw. 
einnehmen lassen. Wenn man aus heutiger "abgeklärter" Sicht die dama­
lige Zeit zu verstehen sucht, erschrickt man immer noch über die Härte 
der Auseinandersetzungen einschließlich der Häufung, Dauer und Intensi­
tät von Provokationen, die von Beuys und seiner Umgebung ausgingen 3J 

Dies betrifft vor allem die jahrelangen Auseinandersetzungen innerhalb der 
Kunstakademie, welche an den Rand ihrer Existenz gebracht wurde. Hier 
war schon eine eindeutige Gegnerschaft zum Recht festzustellen mit der 
Tendenz, es nur dann zu akzeptieren, wenn es einem nützlich erscheint. 
Anderseits kann man heute feststellen, ohne Namen nennen zu müssen, 
das einige der alten Kämpfer längst in den Schoß der Alma Mater zurückge­
kehrt und Stützen der Akademie sind. Tätige Reue kann man das vielleicht 
nennen, oder: die Institution hat den längeren Atem. 

Wesentlich unverfänglicher, aber dennoch ein symptomatisches Beispiel ist 
der erwähnte viel spätere Einsatz von Beuys für den Sprayer von Zürich. Ju­
ristisch kann man der Beuys'schen Rechtsansicht auch hier nicht folgen, was 
keine geringere Instanz als das Bundesverfassungsgericht bestätigt hat. J4 

Der Künstler bewegt sich nicht im rechtsfreien Raum und genießt auch kein 
Sachbeschädigungsprivileg, weder tatbestandlich (auch ein künstlerischer 
Akt kann Sachbeschädigung sein und stellt nicht stets eine Veredelung der 
Sache dar) noch als Rechtfertigungsgrund (im Namen der Kunst ist nicht 
alles erlaubt). Dennoch ist nicht irrelevant, wenn Künstler wie Beuys sich im 
Sinne erweiterter Kunstfreiheit und unter Berufung auf ihre Meinungsfrei­
heit artikulieren. Selbst wenn dies auf der juristischen Seite nicht zu einer 
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Ergebnisänderung in jedem konkreten Fall führt, kann dennoch eine ande­
re Sicht der Dinge mit einer verfeinerten Form der Interessenabwägung 
ausgelöst werden. Ich möchte daran erinnern, dass gerade die Prozesse 
der Güterabwägung im grundrechtlichen Bereich mit der Beurteilung der 
Wechselwirkung unterschiedlicher Grundrechte, wie z,B. der Kunstfreiheit 
auf der einen und dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auf der anderen 
Seite,35 nicht statisch sind, sondern Entwicklungen und Verschiebungen zu­
lassen und sich damit als ergebnisoffen - jedenfalls in einem gewissen Rah­
men - zeigen können. Fazit an dieser Stelle: Der Künstler kann rechtlich 
zwar im Ergebnis falsch liegen, dennoch Denkanstöße bewirken. 

V. Beuys als Künstler, der das Recht weiterentwickelt 

Damit sind wir bereits mitten in der entscheidenden Frage dieses Vor­
trags, inwieweit Künstler wie Beuys zur Entwicklung des Rechts beitragen. 
Denken Sie an meine kurzen Beuys-Zitate. Ich will nicht so weit gehen und 
Beuys zum alleinigen Urheber der Rechtsprechung des Bundesverfassungs­
gerichts und anderer Gerichte in Bezug auf den Rechtsbegriff "Kunst" und 
seine Weiterungen erheben. Dennoch liegt man nicht falsch, wenn man 
zumindest in Bezug auf die Kunstfreiheit nach Art. 5 Abs. 3 des Grundge­
setzes deren Schutzbereich mit dem Umfang des Beuys'schen erweiterten 
Kunstbegriffes vergleicht. Es wäre sicher auch ohne ihn so gekommen, ge­
nauso wie es Avantgarde und moderne Kunst auch ohne Beuys gibt. Mit 
ihm kann man die Entwicklung aber gut auf den Punkt bringen. Der Be­
kenner Beuys - Professor kann man bekanntlich mit Bekenner übersetzten 
- sagt, Kunst komme von künden und meint damit auch politische Kunst. 
Das Bundesverfassungsgericht meint dasselbe, drückt sich aber etwas stei­
fer aus: ,Der Bereich der engagierten Kunst ist von der Freiheitsgarantie 
nicht ausgenommen".36 Beuys verwischt die Grenzen zwischen Kunst und 
Kreativität und verdeutlicht starkes Misstrauen zu den herkömmlichen An­
sätzen des Kunstbetriebs. Das Bundesverfassungsgericht sagt "Den bishe­
rigen Versuchen der Kunsttheorie (einschließlich der Reflexionen ausüben­
der Künstler über ihr Tun), sich über ihren Gegenstand klar zu werden, lässt 
sich keine zureichende Bestimmung entnehmen, so dass sich nicht an einen 
gefestigten Begriff der Kunst im außerrechtlichen Bereich anknüpfen lässt." 
Schlussfolgerung Beuys: der erweiterte Kunstbegriff. Schlussfolgerung Bun­
desverfassungsgericht"...dass nur eine weiter Kunstbegriff zu angemesse­
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nen Lösungen führen kann".3? 

"Hierbei schaun sich innig an, Pilgerin und Pilgersmann", dichtet Wilhelm 
Busch. 38 Wir können sagen, dass sich Künstler und Juristen ob soviel LJber­
einstimmung mindestens verwundert anblicken. Aber Vorsicht! Der Kon­
sens ist in gewisser Weise in der Tat trügerisch, was dann offenbar wird, 
wenn man stärker auf die Auswirkungen solcher Erkenntnisse abstellt. 
Dennoch gibt es auch dabei deutliche Parallelen. Beuys verknüpft mit dem 
erweiterten Kunstbegriff sogleich erweiterte Ansprüche von Kunst und 
Künstlern an Gesellschaft, Politik und Recht. Bei Beuys stehen erweiterter 
Kunstbegriff, Autonomie, soziale Plastik, Kunst als gesellschaftsverändernder 
Motor und Provokation als gestalterisches Prinzip in einem untrennbaren 
Begründungszusammenhang. Das zeigen schon die obigen Zitate. Dagegen 
stellen die Juristen in ihrem selbstreferentiellen Subsystem39 einen solchen 
Begründungszusammenhang nicht her. Dennoch ist heute auch juristisch die 
Weite des Kunstbegriffs als notwendige Voraussetzung für die Garantie der 
Kunstfreiheit zu verstehen. Würde man Kunst begrifflich einengen, würde 
man apriori den grundrechtlichen Schutzbereich reduzieren. Damit könnte 
man eine künstlerische Tätigkeit zur Nichtkunst erklären und des spezifI­
schen Schutzes der Kunstfreiheit entkleiden. Soweit die Übereinstimmung. 
Sie endet dort, wo es um Ansprüche und Schranken der Kunst geht, anders 
ausgedrückt, um die Fragen, was Kunst und Künstlern zusteht oder erlaubt 
ist. Der Beuys'sche Standpunkt ist hier nach wie vor deutlich weitergehend 
als die Rechtslage und wird es auch bleiben. Um das in der Rechtssprache 
zu formulieren: Beuys folgert aus der Freiheit seines erweiterten Kunstbe­
griffs und anderen Prinzipien seines Gesellschaftsmodells spezifische und 
besonders weitreichende Abwehr-, Teilhabe- und Leistungsansprüche, 
welche die bestehenden rechtlichen - insbesondere verfassungsrechtlichen 
- Garantien in diesem Umfang nicht hergeben, früher nicht, gegenwärtig 
nicht und wohl auch zukünftig nicht. Dennoch sind hier in den letzten Jahr­
zehnten Veränderungen erfolgt, die Beuys zwar vermutlich nicht befriedi­
gen würden, aber in der Tendenz erfreuen müssten. 

Dies kann man beispielhaft an der Entwicklung der Hochschulen und ihres 
Managements, gerade am Fall der Kunstakademie Düsseldorf, verdeutli­
chen, die Ja im Focus der Beuys'schen Aktivitäten als Professor stand. Seine 
Forderungen nach Autonomie sind heute sicher nicht in der von ihm ge­
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meinten Weise in vollem Umfang erfüllt. Dies wird auch nicht geschehen. 
Der Jurist hat aber nüchtern festzustellen, dass aus der "nichtrechtsfähigen 
Anstalt" der 50er bis 70er Jahre des 20, Jahrhunderts mit Regierungsprä­
sident als Kurator und Kultus- bzw. Wissenschaftsministerium als zwei­
stufig lenkenden und nicht nur aufsichtsführenden Verwaltungsinstanzen 
nunmehr eine sich selbst verwaltende und rechtsfähige Körperschaft des 
öffentlichen Rechts geworden ist, die und deren Mitglieder im inhaltlich­
künstierischen Bereich umfassende und im personell-finanziellen Sektor 
weitreichende Zuständigkeiten vorfinden und intensiv nutzen. Natürlich 
sind insoweit nicht nur aus der Beuys'schen Sicht immer noch Wünsche 
offen40 

, und auch die heutigen Hochschulvertreter sehen durchaus aktuel­
le Gefahren im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Hochschulrechts 
und der Hochschulwirklichkeit.41 Trotz dieser Einschränkung können wir 
aber per Saldo einen deutlichen Zuwachs an Hochschulautonomie und Ei­
genverantwortung ausmachen. Die 1970 von Beuys abgegebene Erklärung 
über die künftige Verfassung der Kunstakademie, die sich selbst verwalten 
solle und autonom gegenüber allen auGerhochschulischen Instanzen sei, 
wobei sich die Akademiemitglieder selbst ihre Ordnung geben und ihre 
Anliegen nach auGen direkt vertreten sollten42 

, ist einerseits zwar nicht in 
der Intention von Beuys vollständig verwirklicht worden, anderseits heute 
weit weniger aufsehenerregend, wirklichkeitsfremd und konsensfern als 35 
Jahre früher. 

Ergänzend hierzu und allgemein zur Kunstfreiheit muss man bemerken, 
dass Beuys bereits 196643 aktiv an einem Forumgespräch in der Kunsta­
kademie Düsseldorf unter dem Titel "Kunst, Recht, Moral" teilgenommen 
hat, in dem es um einen damaligen Änderungsantrag zu Art. 5 Grundgesetz 
ging, durch den die Freiheit der Kunst unter moralischen Aspekten einge­
schränkt werden sollte. An dem verfassungsrechtlichen Gespräch innerhalb 
einer Kunsthochschule nahmen Juristen und Künstler teil mit dem Tenor, 
dass die Freiheit der Kunst nicht durch das Sittengesetz beschränkt und aus 
"der Sicht des Kinderzimmers" beurteilt werden dürfe. Beuys wies unter 
anderem auf den Forschungscharakter der Kunst hin44 und hat damit eine 
interessante Verbindung zwischen Kunst- und Wissenschaftsfreiheit ange­
deutet.45 

Aus alledem wird deutlich, dass das Konzept des am heutigen Tag feierlich 
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eröffneten Zentrums für Internationales Kunstmanagement mit Aufgaben 
in Lehre und Forschung zwar nicht deckungsgleich mit Bestrebungen und 
Gedanken von joseph Beuys ist. Es ist solchen Vorstellungen aber auch 
keinesfalls entgegengesetzt. Denn in bei den Fällen geht es um Selbstver­
waltung und Eigenverantwortung von Kunst und Künstlern als Ausübung 
von Kunstfreiheit sowie um das Ziel, künstlerische und außerkünstlerische 
Gestaltungsprinzipien in kreativer und produktiver Weise miteinander zu 
verbinden, 

VI. Zusammenfassung 

Damit komme ich zur Zusammenfassung meines Vortrags, die aus nur drei
 
Sätzen besteht:
 
Ich hoffe, an diesem Exempel gezeigt zu haben, dass Kunst und Recht in
 
einem fruchtbaren Spannungsverhältnis leben können. Dies erzeugt keine
 

endgültigen Lösungen, kann auch zu Verwicklungen und "unheilbaren" Fäl­

len führen, kann aber auch konstruktive Lösungsansätze und positive Ent­

wicklungen in durchaus kreativen - und damit nach Beuys "künstlerischen"
 
- Prozessen ermöglichen. Unter anderem dies wollen wir in dem neu ge­

gründeten Zentrum für Kunstmanagement aufgreifen und verdeutlichen.
 

Summary 

By the example of joseph Beuys this essay is supposed to show that the re­
lationship between the artist and the law is based on three sources merging 
into one another. The first one refers to the law in its protective function: the 
artist needs the law.The second one refers to the law in its restrictive effect: 
The artist fights against the law - at least against the one in its contemporary 
form and effectThe third one refers to law and art not as static but change­
able systems: the artist changes the law where at the same time the law may 
have influences on art. 
Life and work of joseph Beuys make these aspects c1ear. There is a number 
of "Beuys-Iawsuits" as weil as "cases" which did not end up in lawsuits. Heart 
of their consideration is the protective function of the law as weil as the con­
trast between artistic intentions and legal rules. In addition already here the 
change producing effect that artistic actions and ideas have on the law are 
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in the offing.This aspect becomes more distinct by referring to the thoughts, 
lectures and statements of Beuys concerning the extended concept of art 
and other elements of his socio-political ideas.There turns out to be a c1ear 
nearness to the jurisdiction of the Federal Constitutional Court on the term 
of art and the" protection sector" of the freedom of art in art. 5 III I Grund­
gesetz, for instance. Also in respect to university-administration and autono­
my of universities it can be stated that the development of the last 30 years 
may not completely coincide with the ideas of Beuys but that is has brought 
some comparable approaches to university-reality and university-Iaw. 
The essay puts these theories in concrete terms by the description and 
discussion of examples. 
The Centre For International Art Management newly founded by the four 
art and music universities of Düsseldorf and Cologne which is supposed to 
develop offers for studies and continuing education as weil as to serve the 
research, is bound to the aims of self administration and personal responsi­
bility of art and artists.The essay is supposed to point out the difference and 
the nearness of the artistic and legal methods and to make plain how such 
aims are artistically and legally pursued. 
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Akademiedirektor Trier in seinem Ersuchen vom 2,11,67 an den Kultusmi­
nister des Landes NRW mit dem Inhalt, Beuys in das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit zu übernehmen, die "Unruhe" innerhalb der Akademie darauf 
zurück, "dass die Entscheidung im Fall Beuys ungewöhnlich lange aufgescho­
ben" worden sei. 
9 Aus dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, vgl. hier Fn. 27. 
10 Beuys in den Düsseldorfer Nachrichten vom 11.10.1972. 
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ff.
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162. 
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